
Schnittstellenmatrix Amt für Soziales und Inklusion

Dienstleistung Kommunale Pflegeberatung (PB) Gerontopsychiatrischer (Sozial)dienst (gpD) Pflegeberatung der Pflegekassen Rehazentrum Reutherstraße Krankenhaus Sozialdienst

(Informationen gem. Internentauftritt) 

Eingliederungshilfe örtl. Träger Kinder 

(RBK)

Eingliederungshilfe üört. Träger (LVR-

Dezernat Soziales)

Beratung nach § 106 SGB IX des LVR-

Dezernat Soziales

Eingliederungshilfe für Kinder mit 

(drohender) wesentlicher Behindeurung bis 

zum Schuleintritt

(LVR-Dezernat Kinder, Jugend u. Familie - 

LVR-Landesjugendamt)

Jobcenter 

(Informationen gem. Internetauftritt)

Wohnberatung kommunale Seniorenarbeit (Altenhilfe, 

Seniorenarbeit, Seniorenberatung) 

Betreuungsbehörde RBK Betreuungsbehörde der Stadt Bergisch 

Gladbach

Allgemeiner Sozialer Dienst

für Erwachsene

Allgemeine Beratungs- und 

Unterstützungsstelle (ABU RBK)

Ordnungsbehörde Gemeinde Odenthal Ordnungsbehörde Gemeinde Kürten Ordnungsamt Stadt Overath Ordnungsamt 

Wermelskirchen

Burscheid

Leichlingen

Bergisch Gladbach

Rösrath

Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung 

(EUTB)

(Informationen gem. Internetauftritt)

Fachstelle für behinderte Menschen im 

Arbeitsleben (RBK)

Integrationsfachdienst (IFD) 

(Informationen gem. Internetauftritt)

Träger Rheinisch-Bergischer Kreis Rheinisch-Bergischer 

Kreis

Die Kette e.V., 

Fachgebiet Beratung, 

Herr Tobias Fundneider

Die Kette e. V. Pf legev ersicherung des Klienten GFO Reha Bergisch Gladbach je Krankenhaus unterschiedlich, siehe Träger

- Ev angelischen Krankenhaus Bergisch 

Gladbach

- GFO Kliniken Marienkrankenhaus, Vinzenz 

Pallotti Krankenhaus 

- Krankenhaus Wermelskirchen GmbH

Rheinisch-Bergischer Kreis (RBK) Landschaf tsv erband Rheinland Landschaf tsv erband Rheinland LVR Bundesagentur f ür Arbeit (BA)

Rheinisch-Bergischer Kreis

Rheinisch-Bergischer Kreis kreisangehörigen Kommunen Betreuungsbehörde Rheinisch-Bergischer Kreis,

zuständig f ür Ov erath, Rösrath, Kürten, 

Burscheid, Odenthal, Wermelskirchen, 

Leichlingen.

Betreuungsbehörde der Stadt Bergisch 

Gladbach,

zuständig f ür das Gebiet der Stadt Bergisch 

Gladbach

kreisangehörige Kommunen Rheinisch-Bergischer Kreis Gemeinde Odenthal, Der Bürgermeister Gemeinde Kürten Stadt Ov erath Siehe Homepage der Kommune EUTB Rheinisch-Bergischer Kreis  Rheinisch-Bergischer Kreis IFD

Dienstaufsicht Sozialamt Burscheid und Rheinisch-Bergischer 

Kreis, Amt f ür Soziales und Inklusion

Die Kette e.V., 

Fachgebiet Beratung, 

Herr Tobias Fundneider

Die Kette e. V., Fachgebiet Beratung, 

Herr Tobias Fundneider

Pf legekassen der bundesunmittelbaren GKV = 	 

Bundesamt f ür Soziale Sicherung (BAS)

Pf legekassen der landesunmittelbaren GKV = 

Jeweilige Landesauf sichtsbehörde

Priv ate Pf legepf lichtv ersicherung = (BaFin)

Bundesanstalt f ür Finanzdienstleistungsauf sicht 

Geriatrisches Zentrum Reuterstraße der jeweilige Träger Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt f ür Soziales 

und Inklusion

Ministerium f ür Heimat, Kommunales, Bau und 

Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westf alen

Ministerium f ür Heimat, Kommunales, Bau und 

Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westf alen

LVR eigenständige Behörde -DA bei 

Geschäf tsf ührung

Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt f ür Soziales 

und Inklusion, Sozialämter der Kommunen

Sozialämter der Kommunen Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt f ür Soziales 

und Inklusion, 

Stadt Bergisch Gladbach, Fachbereich 5 Jugend 

und Soziales

Sozialämter der Kommunen Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt f ür Soziales 

und Inklusion

Gemeinde Odenthal, Der Bürgermeister Gemeinde Kürten, Ordnungsamt Stadt Ov erath, Amt f ür Öf f entliche Sicherheit 

und Soziales

Siehe Homepage der Kommune Projektträger: Die Kette e. V. Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt f ür Soziales 

und Inklusion

Projektträger: Die Kette e. V.

Fachaufsicht Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt f ür Soziales 

und Inklusion

Die Kette e. V., Fachgebiet Beratung, 

Herr Tobias Fundneider

Pf legekassen der bundesunmittelbaren GKV = 	 

Bundesamt f ür Soziale Sicherung (BAS)

Pf legekassen der landesunmittelbaren GKV = 

Jeweilige Landesauf sichtsbehörde

Priv ate Pf legepf lichtv ersicherung = (BaFin)

Bundesanstalt f ür Finanzdienstleistungsauf sicht 

der jeweilige Träger Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt f ür Soziales 

und Inklusion

Ministerium f ür Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westf alen

Ministerium f ür Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westf alen

LVR eigenständige Behörde -FA bei 

Geschäf tsf ührung

Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt f ür Soziales 

und Inklusion

Seniorenarbeit Sozialämter der Kommunen 

Altenhilf e: Rheinisch-Bergische Kreis

Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt f ür Soziales 

und Inklusion,

Stadt Bergisch Gladbach, Fachbereich 5 Jugend 

und Soziales; MAGS NRW

Sozialämter der Kommunen Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt f ür Soziales 

und Inklusion

Fachbereich II Bürgerdienste Gemeinde Kürten, Ordnungsamt Stadt Ov erath, Amt f ür Öf f entliche Sicherheit 

und Soziales

Siehe Homepage der Kommune Projektträger: Die Kette e. V. Landschaf tsv erband Rheinland

Dezernat Schulen, Inklusionsamt, Soziale 

Entschädigung

50663 Köln

Landschaf tsv erband Rheinland

Dezernat Schulen, Inklusionsamt, Soziale 

Entschädigung

50663 Köln

Ansprechperson Burscheid:

Frau Scharf   

Kontakt über 02202 136543

alle weiteren Kommunen:

Serv icetelef on Pf legeberatung 

Tel.: 02202 13 6543

Telef on: 02202 13 2221 Telef on: 0174 9249984 Telef on: 02202 2771 205 

                      2771 203

                      2771 204

siehe jeweilige Pf legekasse Alexandra Lillpopp, Tel.: 02202 127-375 

Lisa Lügger, Tel.: 02202 127-376 

Janka Renz, Tel.: 02202 127-440 

50.24 Fallmanagement Einglierungshilf e 

(Bedarf sermittlung und -f eststellung)

02202/ 13- 6776, - 6765, -6561, -6475

50.25 Hilf e f ür Menschen mit Behinderung 

(Verwaltungsv erf ahren) 

02202/ 13 - 6466, -2830,- 6402

Fachbereichsleitung: 

Markus Schulzen,  0221/ 809-7200, 

Markus.Schulzen@lv r.de

Abteilungsleitung: 

Stef anie Faust, 0221/809-7145, 

Stef anie.Faust@lv r.de

Teamleitung: 

Andreas Bauer, 0221/ 809-7243, 

Andreas.bauer@lv r.de

E-Mail: 

Beratung.RheinischBergischerKreis@lv r.de

Telef on: 

0221/809-6670

Abteilungsleitung: 

Susanne Lang, 0221-809-4156, 

susanne.lang@lv r.de

Teamleitung: 

Julia Ulrich, 0221-809-4459, julia.ulrich@lv r.de

aktuelle Kontaktdaten im LVR-Fallmanagement 

im Downloadbereich der Seite: www.bthg.lv r.de

LVR-Beratungskompass

https://www.jobcenter-rhein-

berg.de/jobcenter/ansprechpersonen

50.27 Pf lege- und Wohnberatung 

02202 - 136538,  oder -136539

WB Burscheid 02174 - 670370 oder - 670368

WB Wermelskirchen 02196 - 710543

http://rosewiki-

mk.citkomm.de/rbk/images/b/bf /2023-08-

08_SGB_XII.pdf

Verwaltung:  02202/13-6447, -6221 

Sachbearbeitung: 02202/13- 2902, -2949, -2981, -

2901, -2948, -2824,  -6027

Verwaltung: 02202/ 14-2639, Sachbearbeitung: 

02202/14 -2856, -2469, -1506, -2584, -2857, -

2438, -1765

siehe Homepage der Kommune Telef on: 02202/ 13- 6492 OD: 02202 / 710 -130 oder -131 02268/939-377 02206/602-727 (Leitung)

02206/602-728 (Sachbearbeitung)

02206/602-733 (Sachbearbeitung)

Siehe Homepage der Kommune Martina Pallowski | Fachberaterin

m.pallowski@eutb-rbk.de

Telef on: 01520 1643962

Regine Soens | Fachberaterin

r.soens@eutb-rbk.de

Telef on: 0173 3125909

Thomas Herres | Fachberater

t.herres@eutb-rbk.de

Telef on: 01522 3591048

Astrid Lehmann | Fachberaterin

a.lehmann@eutb-rbk.de

Telef on: 01522 3596712

Tel.: 0 22 02 13 21 42

 Fax: 0 22 02 13 10 21 35

Tel.: +49-2202-2711309

Fax: +49-2202-2711329

E-Mail Burscheid: 

seniorenberatung@burscheid.de

E-Mail alle anderen Kommunen: 

Pf legeberatung@rbk-online.de

E-Mail: 

Gesundheitsamt@rbk-

online.de

E-Mail:  

t.f undneider@die-

kette.de

Beratung@die-kette.de siehe jeweilige Pf legekasse E-mail: sozialdienst@reha-reuterstrasse.de je Krankenhaus unterschiedlich, siehe Träger

- Ev angelischen Krankenhaus Bergisch 

Gladbach

www.ev k.de

- GFO Kliniken Marienkrankenhaus, Vinzenz 

Pallotti Krankenhaus 

www.kliniken-rhein-berg.gf o-online.de

- Krankenhaus Wermelskirchen GmbH

www.krankenhaus-wermelskirchen.de

50.24: Eingliederungshilf e@rbk-online.de

50.25: EGH-v erwaltung@rbk-online.de

LVR-DezernatSoziales@lv r.de

https://www.lv r.de/de/nav _main/soziales_1/lp_so

ziales_neu.jsp

https://beratungskompass.lv r.de/ https://www.lv r.de/de/nav _main/jugend_2/lpjugen

d.jsp

wohnberatung@rbk-online.de Als koordinierende Stelle beim RBK: 

Seniorenplanung@rbk-online.de 

betreuungsbehoerde@rbk-online.de betreuungsbehoerde@stadt-gl.de siehe Homepage der Kommune E-Mail: abu-rbk@rbk-online.de OD: ordnung@odenthal.de ordnungsamt@kuerten.de ordnungsamt@ov erath.de Siehe Homepage der Kommune  inf o@eutb-rbk.de Fachstelle-Arbeit@rbk-online.de inf o@if d-gl.de

Büro Pf legeberatung Rheinisch-Bergischer Kreis

Am Rübezahlwald 7

51469 Bergisch Gladbach

Kreishaus Heidkamp

Am Rübezahlwald 7

51469 Bergisch 

Gladbach

Sozialpsy chiatrisches 

Zentrum 

Die Kette e. V.

Paf f rather Straße 70

51465 Bergisch 

Gladbach

Die Kette e. V.

Paf f rather Straße 70

51465 Bergisch Gladbach

siehe jeweilige Pf legekasse Siehe Trägerhomepage Rheinisch-Bergischer Kreis

Amt f ür Soziales und Inklusion 

Am Rübezahlwald 7, 51469 Bergisch Gladbach

Landschaf tsv erband Rheinland

Dienstgebäude K8

Dr.-Simons-Str. 2

50679 Köln

Rheinisch-Bergischer Kreis

LVR-Beratung v or Ort

Landschaf tsv erband Rheinland

Paf f rather Straße 70

51465 Bergisch Gladbach

Paf f rather Straße 70

51645 Bergisch Gladbach

(Räume: Die Kette e.V.)

https://www.jobcenter-rhein-

berg.de/jobcenter/ansprechpersonen

Rheinisch-Bergischer Kreis

Amt f ür Soziales und Inklusion 

Am Rübezahlwald 7, 51469 Bergisch Gladbach

Siehe Homepage der Kommunen Rheinisch-Bergischer Kreis

Amt f ür Soziales und Inklusion 

Am Rübezahlwald 7, 51469 Bergisch Gladbach

Stadthaus Konrad-Adenauer Platz 9, 51465 

Bergisch Gladbach

siehe Homepage der Kommune Rheinisch-Bergischer Kreis

Amt f ür Soziales und Inklusion 

Am Rübezahlwald 7, 51469 Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbacher Str. 2, 51519 Odenthal Gemeinde Kürten, Ordnungsamt, Karlheinz-

Stockhausen-Platz 1, 51515 Kürten

Burgholzweg 6, 51491 Ov erath Siehe Homepage der Kommune EUTB® Rheinisch-Bergischer Kreis 

Hauptstr. 164 b

51465 Bergisch Gladbach

Telef on: 02202 2711-220

Fax: 02202 2711-229

Rheinisch-Bergischer Kreis

Amt f ür Soziales und Inklusion  

Am Rübezahlwald 7, 51469 Bergisch Gladbach

Integrationsf achdienst (IFD)

Bergisch Gladbach

im Perspektiv haus Rhein-Berg

Hauptstr. 97

51465 Bergisch Gladbach

Servicezeiten Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 9.00 -

12.00 Uhr

Montag, Dienstag, Donnerstag  14.00 -16.00 

Uhr, Mittwoch 13.00 16.00 Uhr

Montag bis Donnerstag 

08:00-14:00 Uhr, 

Freitag 08:00-12:00 Uhr

Montag bis Donnerstag 

08:00-16:30 Uhr, 

Freitag  08:00 - 13:00 

Uhr

Montag bis Donnerstag 8.00 - 16:30 Uhr, 

Freitag  8.00 - 13:00 Uhr

siehe jeweilige Pf legekasse Montag bis Freitag Siehe Trägerhomepage Montag bis Freitag 9:00 -12.00 Uhr

Montag - Donnerstag 14.00 -16.00 Uhr

Mo.-Do.: 8-16 Uhr

Fr.: 8-14 Uhr

Telef onisch:

Mo.-Do.: 8-16 Uhr

Fr.: 8-14 Uhr

Persönlich nach Terminabsprache

Nach Absprache

Grundsätzlich: telef onisch Dienstag und 

Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr

https://www.jobcenter-rhein-

berg.de/jobcenter/ansprechpersonen

Montag bis Freitag 9.00 -12 Uhr

Montag - Donnerstag 14.00-16.00 Uhr

Siehe Homepage der Kommunen Montag bis Freitag 8:30 -12 Uhr, Montag - 

Donnerstag 14-16 Uhr

BGL: Sprechstunde nach Vereinbarung

siehe Homepage der Kommune Montag bis Freitag 8:30 -12 Uhr, Montag - 

Donnerstag 14-16 Uhr

Mo-Fr. 8.00-12.30 Uhr, Di + Do 14.00-16.00 Uhr Montag bis Freitag 8.00 - 12,00 Uhr, Donnerstag 

14.00 - 18.00 Uhr

Mo., Di., Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr

Do.: 08:00 - 12:00 u. 14:00-17:00 Uhr

Siehe Homepage der Kommune Montag: 09.00 Uhr - 16.00 Uhr

Dienstag: 09.00 Uhr - 16.00 Uhr

Mittwoch: 09.00 Uhr - 16.00 Uhr

Donnerstag: 12.00 Uhr - 17.00 Uhr

Freitag: 09.00 Uhr - 14.00 Uhr

Of f ene Sprechstunde in Bergisch Gladbach: 

Mittwoch 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Ebenso sind Terminabsprachen auch außerhalb 

der Öf f nungszeiten und in den Außenstellen 

möglich.

nach Vereinbarung Bürozeiten der Verwaltung:

Mo. - Do. 08:00 Uhr - 15:00 Uhr

Fr. 08:00 Uhr - 12:00 Uhr

Gesetzliche Grundlage § 6 Alten- und Pf legegesetz NRW Gesetz über den öf f entlichen Gesundheitsdienst 

(ÖGDG)

§ 7 und 7a SGB XI § 39 SGB V SGB IX 

- Teilhabe an Bildung  (§112 SGB IX)

Schulbegleitung, Heilpädagogische Therapien 

(z.B. Autismustherapie), Hilf smittel;

- Soziale Teilhabe (§113 SGB IX):

SGB IX SGB IX SGB IX SGB II Altenpf legegesetz NRW, SGB XII Altenhilf e: § 71 Sozialgesetzbuch XII (Freiwillige 

Leistung ohne indiv iduellen Rechtsanspruch); 

Seniorenarbeit: Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz, 

Recht auf  Selbstv erwaltung § 8 Absatz 1 

Gemeindeordnung NRW, Für den RBK: APG 

NRW v .a. §7 Örtliche Planung

BtOG, BGB (§§1814-1881) FamFG (§§ 271-341) BtOG, BGB (§§1814-1881) FamFG (§§ 271-341) SGB II - XII § 106 SGB IX, SGB II – XII, APG NRW OBG, Psy chKG Psy chisch-Kranken-Gesetz OBG NRW OBG, Psy chKG SGB IX SGB IX, 

Schwerbhindertenausgleichsabgabenv erordnung 

(SchwbAV

SGB IX

Leistung/ Methode Inf ormation, Beratung, Unterstützung und 

Casemanagement im Rahmen einer 

pf legerischen Betreuungs- und  

Versorgungsplanung sowie präv entiv e Beratung 

zur Vorbereitung auf  eine Pf legebedürf tigkeit

Inf ormation, Indiv iduelle Beratung als 

Hausbesuch und in der Beratungsstelle

Inf ormation, Beratung und Unterstützung 

(Hilf estellung) 

Inf ormation, Beratung, Unterstützung, Begleitung Inf ormation, Beratung Unterstützung, CM Inf ormation, Beratung und Unterstützung, 

Fallmanagement= (Bedarf sermittlung, -

f estellung, Gesamtplanung, Teilhabeplanung), 

Leistungsgewährung

Inf ormation, Beratung und Unterstützung, 

Fallmanagement= (Bedarf sermittlung, -

f estellung, Gesamt-/Teilhabeplanung)

Inf ormation, Beratung und Unterstützung, 

Fallmanagement= (Bedarf sermittlung, -

f estellung, Gesamt-/Teilhabeplanung)

Inf ormation, Beratung und Unterstützung, 

Fallmanagement= (Bedarf sermittlung, -

f estellung, Gesamtplanung, Teilhabeplanung), 

Leistungsgewährung

Inf ormation, Beratung und Unterstützung, Case 

Management - ausgerichtet auf  das Ziel der 

Beseitigung der Hilf ebedürf tigkeit, möglichst 

durch nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt

Inf ormation, Beratung, Unterstützung, CM Inf ormation, Beratung, Unterstützung Inf ormation, Beratung und Unterstützung,  (Case-

Management = Kann-Bestimmung ausserhalb 

des betreuungsgerichtlichen Verf ahrens),  

Sachv erhaltsermittlung

Sachv erhaltsermittlung und 

Betreuungsgerichtshilf e; Inf ormation, Beratung 

und (erweiterte) Unterstützung zur Vermeidung 

rechtlicher Betreuung; Registrierung beruf licher 

Betreuer im Stadtgebiet (Stammbehörde)

Clearing-Stelle, Inf ormation, Beratung, 

Unterstützung, Casemanagement

Clearing-Stelle, Inf ormation, Beratung, 

Unterstützung, Casemanagement

Maßnahmen gegen Gef ahren f ür die öf f entliche 

Sicherheit und Ordnung, in diesem Kontext 

Selbstgef ährdung oder Gef ährdung anderer

Einweisung nach Psy chKG Inf ormation, Beratung, Unterstützung Siehe Homepage der Kommune Inf ormation,  Beratung und Unterstützung Die Fachstelle f ür behinderte Menschen im 

Arbeitsleben bietet Beratung und Hilf en f ür 

Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben 

an, insbesondere zu

- technischen Hilf smitteln

- besondererem Kündigungsschutz 

Beratung, Unterstützung, Betreuung und 

Begleitung

-Inf ormationen Unterstützungsmöglichkeiten 

nach dem SGB IX

-Klärung des zuständigen Leistungsträgers

-Unterstützung bei der Beantragung v on

Leistungen

Wann zuständig? Bei Personen, die sich auf  eine Situation der 

eigenen Pf legebedürf tigkeit v orbereiten oder bei 

denen diese bereits eingetreten ist, sowie deren 

Angehörige sind trägerunabhängig über die 

Ansprüche und Unterstützungsmöglichkeiten 

entsprechend ihrer indiv iduellen Bedarf e zu 

beraten.

Ein indiv iduelles Beratungsangebot f ür 

psy chisch erkrankte Menschen ab dem 60. 

Lebensjahr und deren Angehörige.

Ein besonderes Augenmerk richten sie auf  

Menschen mit psy chischen Beeinträchtigungen 

wie Depressionen, Neurosen, Psy chosen oder 

Demenzerkrankungen, Suchterkrankungen

Beratung v on Menschen, die krankheitsbedingt 

nicht in der Lage sind Hilf en anzunehmen

§ 7 SGB XI Für Personen, die Leistungen nach 

dem SGB XI  erhalten

Einen Anspruch auf  Pf legeberatung nach § 7a 

SGB XI haben Personen, die Leistungen nach 

dem 

SGB XI  beziehen.Darüber hinaus besteht dieser 

schon dann, wenn ein Antrag auf  Leistungen 

nach dem SGB XI gestellt wurde und erkennbar 

ein Hilf e- und Beratungsbedarf  besteht oder der 

Bedarf  einer Begutachtung zur Feststellung der 

Pf legebedürf tigkeit erklärt wurde.

Während des Reha-Auf enthaltes Während des KH Auf enthaltes mit Perspektiv e 

auf  die notwenige Anschlussv ersorgung 

(u.a.SGB  V, IX, XI)

Zuständigkeit: Leistungen f ür Kinder und 

Jugendliche mit geitsiger und/ oder körperlicher 

Behinderung v on der Geburt bis zum bis zum 18. 

Lebensjahr längstens bis zur Beendigung der 

Sekundarstuf e II außerhalb v on Einrichtungen.

Die sachliche Zuständigkeit richtet sich nach 

den Vorschrif ten des SGB IX sowie dem AG 

SGB IX NRW und nach der Satzung zur 

Heranziehung der Mitgliedskörperschaf ten.

Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach § 98 

SGB IX; Voraussetzung f ür die örtliche 

Zuständigkeit des LVR ist, dass der gewöhnliche 

Auf enthalt im Rheinland begründet wird.

Keine f este Zuständigkeit, wobei die 

Beratungskompetenz v .a. f ür den Personenkreis 

der Eingliederungshilf e sowie f ür die Leistungen 

der Eingliederungshilf e (bspw. Leistungen zur 

sozialen Teilhabe oder zur Teilhabe am 

Arbeitsleben) besteht. Die LVR-Beratung nach § 

106 SGB IX ergänzt insof ern die 

Beratungslandschaf t (z.B. KoKoBe, EUTB, SPZ 

etc.).

Leistungen f ür Kinder mit (drohender) 

Behinderung bis zum Schuleintritt

Gemäß AG-SGB IX NRW umf asst dies 

Einrichtungsbezogene heilpädagogische 

Leistungen

- in heilpädagogischen Kindertagesstätten, in 

Kindertageseinrichtungen sowie in der 

Kindertagespf lege 

- im Rahmen der (interdisziplinären) 

Frühf örderung

- im Rahmen Autismusspezif ischer 

Fachleistungen

   

Das Jobcenter unterstützt , wenn ein Klient 

länger arbeitslos ist, keinen Anspruch auf  

Arbeitslosengeld haben oder das Einkommen 

nicht f ür den Lebensunterhalt ausreicht.

Für Ratsuchende und/oder ihre Angehörige zur 

umf assenden möglichen Anpassung der 

Wohnung/ Haus.

Indiv iduelle Lebens- und Wohnbedingungen 

werden berücksichtigt.

Diese Beratung erf olgt auch präv entiv . 

Zuständig f ür Personen ab 65 Jahren in der 

jeweiligen Kommune

Beauf tragung durch das Betreuungsgericht:

Bei erwachsenen Menschen im Rheinisch-

Bergischen Kreis, die ihre rechtlichen 

Angelegenheiten auf grund einer Krankheit oder 

Behinderung ganz oder teilweise nicht (mehr) 

selbst erledigen können. Betreuungsbehörde 

RBK: alle Kommunen des RBKs ohne Bergisch 

Gladbach. Betreuungsbehörde der Stadt 

Bergisch Gladbach: Stadtgebiet Bergisch 

Gladbach

Beauf tragung durch das Betreuungsgericht:

Zuständig f ür erwachsene Menschen im 

Stadtgebiet Bergisch Gladbach, die ihre 

rechtlichen Angelegenheiten auf grund einer 

Krankheit oder Behinderung ganz oder teilweise 

nicht (mehr) selbst erledigen können. 

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) ist ein 

Fachdienst des Sozialamtes in (je)der Kommune, 

der Einzelpersonen und Familien in persönlichen, 

f amiliären oder wirtschaf tlichen Notlagen 

unterstützt. 

Allzuständiger, zielgruppen-, generationen- und 

gesetzesübergreif ender Basisdienst

Die Allgemeine Beratungs- und 

Unterstützungsstelle  steht allen Bürgerinnen und 

Bürgern des Rheinisch-Bergischen Kreises 

unabhängig v om Alter bei auf tretenden 

Schwierigkeiten des Lebens als erste 

Anlauf stelle of f en.

Eine Notlage ist  nicht erf orderlich

Bei Vorliegen unmittelbarer Gef ahren f ür Leben 

und/oder Gesundheit

Einweisung bei akuter Notlage -Selbst- oder 

Fremdgef ährdung

Bei Gef ährdung der öf f entlichen Sicherheit und 

Ordnung

Siehe Homepage der Kommune Die EUTB bietet kostenlose Beratungen f ür alle 

Menschen mit chronischen Erkrankungen und 

Behinderungen und deren Angehörige an. Die 

EUTB ist zuständig f ür alle Themen der Teilhabe 

und f ür alle Altersgruppen. Unter anderem auch 

Beratung f ür Menschen mit 

Sinnesbeeinträchtigungen und f ür Menschen mit 

psy chischer Erkrankung. 

Das Angebot richtet sich an behinderte 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, an 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Menschen 

mit Behinderungen oder gleichgestellte Personen 

beschäf tigen oder einstellen möchten sowie an 

Beamte und Selbstständige. Ziel der Fachstelle 

ist es, bestehende Arbeitsv erhältnisse möglichst 

langf ristig und zur Zuf riedenheit beider Seiten zu 

sichern.

Der Integrationsf achdienst ist eine 

Beratungsstelle f ür (schwer-) behinderte 

Menschen sowie Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber die (schwer-) behinderte Menschen 

beschäf tigen. 

Wir bieten Beratung und Unterstützung im 

Auf trag des LVR Inklusionsamtes f ür: -

 beruf stätige Menschen und - beim Übergang 

v on der Schule in den Beruf  und -  beim 

Übergang aus einer Werkstatt f ür Menschen mit 

Behinderung (Wf bM) in den allgemeinen 

Arbeitsmarkt - und  beim Erlangen eines 

geeigneten Arbeitsplatzes.Wir arbeiten 

behinderungsspezif isch, d.h. es gibt jeweils 

eigene Fachkräf te f ür Menschen 

mit Hörbehinderungen und Sehbehinderungen, 

körperlichen Behinderungen, geistigen 

Behinderungen oder seelischen Behinderungen. 
§ 6 APG, SGB XII

- Klärung des Hilf e- und Pf legebedarf s unter

Berücksichtigung der persönlichen 

Lebenssituation

- Inf ormation, Beratung, Unterstützung

- Unterstützung bei Antragsstellungen wie ntrag 

eines Pf legegrades, Antrag auf  

Nachbarschaf tshilf e, Antrag auf  

Verhinderungspf lege etc. 

- Erstellung eines indiv iduellen Hilf e- und 

Versorgungsplans

- Hinwirken und Unterstützung bei erf orderlichen 

Maßnahmen

Lösungsorientierte Beratung

Kriseninterv ention

Inf ormation und Vermittlung zu anderen Hilf en 

wie Fachärzt*innen (Psy chiatrie, Neurologie)

Psy chotherapie, Ergotherapie, etc.

Entlastende Gespräche

Vermittlung zu Gruppenangeboten f ür Betrof f ene 

und Angehörige

Koordination der v erschiedenen Hilf en

§ 7a SGB XI

- Ermitteln des Hilf e- und Unterstützungsbedarf s 

- Inf ormation, Beratung

- Beratung zu Anpassung des Wohnumf eldes 

- Erstellung eines indiv iduellen Versorgungsplans

- Hinwirken auf  die erf orderlichen Maßnahmen

- Überwachung der Durchf ührung/Anpassung des 

Versorgungsplans

- Inf ormation über Leistungen zur Entlastung der 

Pf legepersonen

-

Psy chosoziale Beratung

- Hilf e bei der Krankheitsbewältigung

- Krisenberatung

Hilf e f ür Patienten, die nach der Entlassung 

(noch) nicht f ür sich sorgen können

- Unterbringung im Pf legeheim

- Organisation häuslicher Krankenpf lege

- Organisation einer Kurzzeitpf lege

- Organisation v on Essen auf  Rädern

- Beschaf f ung v on Pf legehilf smitteln

- Organisation v on Hilf en zur Unterstützung der   

Familie

    

Die Organisation v on z.B. Antrag auf  Leistungen 

(Pf legegrad, Pf legesachleistungen, Bestellung 

v on Pf legehilf smitteln (Pf legebett, Rollstuhl, 

o.ä.) 

Hilf e bei der Suche nach einem Pf legedienst, 

Essen auf  Rädern, Hausnotruf , Beratungsstellen  

Psy chosoziale Beratung

- Hilf e bei der Krankheitsbewältigung

- Krisenberatung

- Krebsberatung

- Suchtberatung

Hilf e f ür Patienten, die nach der Entlassung 

(noch) nicht f ür sich sorgen können

- Unterbringung im Pf legeheim

- Organisation häuslicher Krankenpf lege

- Organisation einer Kurzzeitpf lege

- Organisation v on Essen auf  Rädern

- Beschaf f ung v on Pf legehilf smitteln

- Organisation v on Hilf en zur Unterstützung der    

Familie

Medizinischer Nachsorge und Rehabilitation

Organisation v on: 

- Anschlussheilbehandlungen

- ambulanter Rehabilitation

- Frührehabilitation v on Patienten mit 

Hirnschäden

- gezielter geriatrischer Rehabilitation f ür ältere 

Patienten, um die Pf legebedürf tigkeit nach einer 

schwereren Erkrankung zu v ermeiden

  

- Bedarf sermittliung und Hilf eplanung zu

Assistenzleistungen, Hilf smittel, KFZ Hilf en, 

Wohnraumanpassungen, Leistungen zur 

Verständigung mit der Umwelt (of f ener 

Leistungskatalog) 

- personzentrierte Teilhabeplanung und 

Gesamtf allplanung unter Berücksichtigung 

beteiligter Leistungs-/ Rehabilitationsträger 

- Fahrdienst f ür Erwachsene 

- Koordinierung der Leistungserbringung

- Beratung zum persönlichen Budget

- Steuerung der bewilligten Maßnahme im 

Leistungszeitraum

- Ev aluation der Maßnahmen

-Beratung und Untersützung (§ 106)

Bei der Arbeit des LVR-Dezernats Soziales 

stehen Menschen mit Behinderungen im 

Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, ihnen ein 

selbstständiges Leben und eine Teilhabe in allen 

gesellschaf tlichen Bereichen zu ermöglichen.

Das Leitprinzip lautet: „Sov iel Normalität wie 

möglich, sov iel Unterstützung wie nötig." Das 

setzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Dezernates in den v erschiedenen Bereichen um.

Der LVR bietet Menschen mit Behinderungen 

eine indiv iduelle und umf assende Beratung rund 

um mögliche Unterstützungsleistungen.

Der LVR ist zuständig f ür die sogenannte 

„Eingliederungshilf e“ – also die 

Unterstützungsleistung f ür Menschen mit 

Behinderung. Konkret ist der LVR zuständiger 

Leistungsträger f ür die Unterstützungsleistungen

- f ür erwachsene Menschen mit wesentlichen 

Behinderungen

- f ür Kinder und Jugendliche mit (drohender) 

Behinderungen im Vorschulalter, die in ihrer 

Herkunf tsf amilie leben und Unterstützung in der 

Kindertagesstätte oder Kindertagespf lege oder 

im Bereich Frühe Förderung benötigen,

- f ür Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, 

die außerhalb der Herkunf tsf amilie in einer 

Pf legef amilie oder einer Wohneinrichtung leben 

oder ein Internat besuchen.

Beratung und Unterstützung v on 

Leistungsberechtigten bzw. deren 

Sorgeberechtigten (§106)

Durchf ührung einer indiv iduellen 

Bedarf sermittlung (§118)

Sie gewährleisten den Lebensunterhalt v on 

Arbeitsuchenden f inanziell durch 

eine Grundsicherung.

Übernahme unter anderem v on Mieten und die 

Betriebskosten f ür das Wohnen v on 

Hilf ebedürf tigen.

Zusammenarbeit mit Einrichtungen, die 

beispielsweise die 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten v or Ort zur 

Verf ügung stellen.

Ergänzung: Die BA sichert den Lebensunterhalt 

der Bezieherinnen und Bezieher v on Bürgergeld. 

Für erwerbsf ähige Leistungsberechtigte zahlt sie 

die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und 

Pf legev ersicherung. Außerdem stellt sie Gelder 

f ür die Eingliederung in den Arbeitsmarkt zur 

Verf ügung.

Unabhängige und umf assende Beratung rund um 

das Thema Wohnen

Themenf elder:

- Ermöglichung der Pf lege in der eigenen 

Häuslichkeit

- Erhalt bzw. Verbesserung der Selbständigkeit

- Erleichterung der Pf legesituation

- Verbleib in der eigenen Wohnung durch

  Umbaumaßnahmen

- Einsatz v on Hilf smitteln

- Ausstattungsv eränderungen

- Umzug

Altenhilf e - f reiwillige Leistung ohne 

Rechtsanspruch

-Leistungen zu einer Betätigung und zum 

gesellschaf tlichen Engagement, wenn sie v om 

alten Menschen gewünscht wird,

-Leistungen bei der Beschaf f ung und zur 

Erhaltung einer Wohnung, die den Bedürf nissen 

des alten Menschen entspricht,

- Beratung und Unterstützung im Vor- und 

Umf eld v on Pf lege, insbesondere in allen 

Fragen des Angebots an Wohnf ormen bei 

Unterstützungs-, Betreuungs- oder Pf legebedarf  

sowie an Diensten, die Betreuung oder Pf lege 

leisten,

- Beratung und Unterstützung in allen Fragen der 

Inanspruchnahme altersgerechter Dienste,

- Leistungen zum Besuch v on Veranstaltungen 

oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der 

Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen 

Bedürf nissen alter Menschen dienen,

- Leistungen, die alten Menschen die Verbindung 

mit nahe stehenden Personen ermöglichen.

Betreuungsgerichtshilf e (Sachv erhaltsermittlung 

f ür das Gericht, Durchf ühren v on 

Hausbesuchen, Teilnahme an Anhörungen, 

Fertigen v on Sozialberichten und 

Stellungnahmen f ür das Betreuungsgericht,

Betreuungsgerichtshilf e (Sachv erhaltsermittlung 

f ür das Gericht, Durchf ühren v on 

Hausbesuchen, Teilnahme an Anhörungen, 

Fertigen v on Sozialberichten und 

Stellungnahmen f ür das Betreuungsgericht,

Orientierungsberatung f ür Erwachsene in 

schwierigen Lebenslagen

ressourcenorientierte Verhütung, Überwindung 

und Milderung dieser Lebenssituationen

Erhalt und / oder  Wiederherstellung der 

gesellschaf tlichen Teilhabe

Unterstützungsangebote f ür v on Verwahrlosung 

betrof f ene Menschen

Case Management

In Notlagen Lotsenf unktion

Hilf e bei v erschiedene Antragstellungen

Beratung und Unterstützung bei f inanziellen 

Hilf en z. B. bei Grundsicherung nach dem 

Sozialgesetzbuch XII – Sozialhilf e

Kooperation mit unterschiedlichen Trägern und 

Institutionen

Beratung bei Problemlagen des alltäglichen 

Lebens

z.B. Anordnung der sof ortigen Unterbringung in 

einer psy chatrischen Einrichtung, sowie 

Beantragung der richterlichen Entscheidung

Sicherstellung der öf f entlichen Sicherheit und 

Ordnung

Siehe Homepage der Kommune Beratung unter anderem zu f olgenden Themen:

 Frühf örderung

 Persönliches Budget

 Assistenz

 Beruf liche Rehabilitation

 Hilf smittel

 Medizinische Rehabilitation

 Kindergärten & Schulen

 Arbeit f ür Menschen mit Behinderung

 Finanzielle Unterstützung

 Leben mit Behinderung

 Inklusion

 Gesellschaf tliche Teilhabe

Ausf ührliche kostenf reie Beratung zu 

Hilf smitteln und Kündigungsschutz sowie ggf . 

f inanzielle Unterstützung

Geldleistungen werden unter anderem f ür 

technische Arbeitsmittel oder zur Ausstattung 

v on Arbeitsplätzen gewährt.

Beratung und  Begleitung zum Thema 

Arbeitsplatzssicherung f ür (schwer)behinderte 

und gleichgestellte Beschäf tigte und deren 

Arbeitgeber

Case- und Caremanagement = Planung und 

Koordinierung unterschiedlicher Hilf sangebote

- Überwachung der Durchf ührung/Anpassung des 

Hilf e- und Versorgungsplans

- Anbahnung v on Hilf en und begleitendes 

Managment in insbesondere amb. 

Pf legesituationen

- Inf ormation,  Begleitung und Unterstützung zur 

Entlastung v on Pf legepersonen

- Erstellung v on Stellungnahmen zur 24 std. 

Betreuungserf orderlichkeit

- Prüf ung der Heimnotwendigkeit bei Pf legegrad 

2 und 3 (bei 3 ALter unter 80 Jahren)

- Netzwerkarbeit

- Öf f entlichkeitsarbeit

Hilf e bei der Durchsetzung v on f inanziellen 

Ansprüchen im sozialrechtlichen Bereich

    Beantragen v on Sozialhilf e

    In-Anspruch-Nehmen der Pf legev ersicherung

    Beantragung v on 

Schwerbehindertenausweisen

    Organisation v on Betreuungsv erf ahren

Hilf e bei der Durchsetzung v on f inanziellen 

Ansprüchen im sozialrechtlichen Bereich

- Beantragen v on Sozialhilf e

- Klärung v on Rentenf ragen

- In-Anspruch-Nehmen der Pf legev ersicherung

- Beantragen eines Schwerbehindertenausweises

- Organisation v on Betreuungsv erf ahren

Das LVR-Dezernat Soziales ist auf geteilt in 4 

Fachbereiche:

- FB 71 - Ressourcen: u.a. Geschäf tsleitung, 

Abrechnug, Haushalt und Entgelte, IT-

Koordination

- FB 72 - Eingliederungshilf e I: regionale 

Auf teilung f ür rheinische Mitgliedskörperschaf ten 

sowie Bereich außerrheinisch f ür Personen mit 

gewöhnlichem Auf enthalt im Rheinland; 

Grundsatz Soziale Teilhabe sowie inklusiv e 

Bauprojektf örderung

- FB 73 - Eingliederungshilf e II: regionale 

Auf teilung f ür rheinische Mitgliedskörperschaf ten 

sowie Leistungen f ür Kinder und Jugendliche; 

Grundsatz Teilhabe am Arbeitsleben

- FB 74 - Sozialhilf e/f achliche Ressourcen: 

Medizinisch Psy chosozialer Fachdienst, Hilf e zur 

Pf lege, Bauten f remder Träger, Rechtsdienst, 

Hilf en nach §§ 67 f f . SGB XII, GHBG, Qualität 

und Wirksamkeit

Darüber hinaus beraten die Fallmanagerinnen 

und Fallmanager des LVR Betrof f ene und ihre 

Angehörigen umf assend über die Möglichkeiten 

der Förderung, Unterstützung und Assistenz, 

auch im Vorf eld einer Antragsstellung.

Die Beratung erf olgt umf assend, unv erbindlich 

und kostenlos.

Bedarf sermittlung mittels BEI_NRW KiJu

IFC-CY

Sie betreuen die Bezieherinnen und Bezieher v on 

Bürgergeld und v ermitteln erwerbsf ähige 

Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher an 

potenzielle Arbeitgeber.

Maßnahmenbegleitung/ Unterstützung der 

Klienten (sof ern erf orderlich):

- beim Einholen notwendiger Zustimmungen (z.B. 

Einv erständnis des Vermieters/ 

Hauseigentümers oder des Bauamtes, etc.

- bei der Antragstellung v on Zuschüssen

- bei dem Einholen v on Kostenv oranschlägen

- bei der Umsetzung und Abstimmung der     

Ausf ührungen der Maßnahmen im Verlauf

Statistische Erhebnung und Ev aluation der 

eingeleiteten Maßnahmen

Ein weiterer Aspekt der Seniorenberatung ist die 

Beratung v on Institutionen und Einrichtungen der 

Altenarbeit, wenn diese Unterstützung benötigen 

– z.B. bei der Implementierung v on Angeboten, 

der Bedarf sermittlung, Raumf ragen oder 

ähnlichem

Unterstützung der rechtlichen  Betreuer und 

Bev ollmächtigten bei der Durchf ührung  

f reiheitsentziehender Maßnahmen in 

Zusammenarbeit mit der Polizei  und Vorf ührung 

zur Untersuchung

Teilnahme an gerichtlichen Anhörungen

Indiv iduelles Beratungs- und 

Unterstützungsangebot zur Vermeidung 

rechtlicher Betreuung; Vermittlung geeigneter 

Hilf en; Erweiterte Unterstützung (derzeit nicht in 

Umsetzung): 

termporäres Fallmanagement (Kann-

Bestimmung)

Unterstützung der rechtlichen Betreuer und 

Bev ollmächtigten bei der f reiheitsentziehenden 

Unterbringung in Zusammenarbeit mit der Polizei  

sowie Vorf ührung zur Untersuchung und 

richterlichen Anhörung

Indiv iduelles Beratungs- und 

Unterstützungsangebot zur Vermeidung 

rechtlicher Betreuung; Vermittlung geeigneter 

Hilf en; Erweiterte Unterstützung (derzeit nicht in 

Umsetzung): 

termporäres Fallmanagement (Kann-

Bestimmung)

Sicherstellung der Versorgung und Pf lege 

hilf loser und pf legebedürf tiger Personen 

(Kriseninterv ention)

Beratung und Mitwirkung in rechtlichen 

Betreuungsv erf ahren/Vorsorgev ollmachten

Beratung und Vermittlung v on Hilf en zur Pf lege 

und Haushaltshilf en u. a. f ür Senioren und 

Seniorinnen

Beratung und Vermittlung v on Hilf en f ür geistig 

und körperlich eingeschränkte erwachsene 

Menschen

allgemeine Sozialberatung oder Vermittlung 

geeigneter Hilf en f ür Betrof f ene und Angehörige

Bedarf serkennung (keine Bedarf sermittlung) - 

Lotsenf unktion

Sachv erhaltsermittlung im gesetzlich 

v orgeschriebenen Kündigungsv erf ahren mit dem 

Ziel der gütlichen Einigung.

Unterstützung v on Rehabilitandinnen und 

Rehabilitanden beim (Wieder)einstieg in der 

allgemeinen Arbeitsmarkt

Beratung und Unterstützung v on 

Arbeitgenbenden, die (schwer)behinderte 

Menschen beschäf tigen oder beschäf tigen 

möchten

https://www.lv r.de/media/wwwlv rde/soziales/aktu

elles_und_serv ice/20230327_Dezernatsv orstellu

ng_f inal_Web_Ohne_Beschnittzugabe.pdf

Sie f ördern Eingliederungsmaßnahmen und 

beruf liche Weiterbildungen.

Beratung und Unterstützung v on  Betreuern und 

Bev ollmächtigten

Beratung und Unterstützung v on  Betreuern und 

Bev ollmächtigten

Unterstützung bei der Suche nach den Ursachen 

der Probleme. 

Sie inf ormieren über die Hilf en, die jedem 

Menschen laut Gesetz zustehen, und entwickeln 

einen Plan, wie die schwierige Lage v erbessert 

werden kann.

Inf ormation zu Leistungsansprüchen und Hilf en 

im Kontext Alter, Pf lege, Wohnen, Behinderung, 

Rehabilitation, Soziale Teilhabe, Familie sowie 

besondere Lebenslagen

Beratung und Begleitung zum Thema Übergang 

Schule in Arbeit oder Ausbildung

Sie unterstützen Ihre Kundinnen und Kunden bei 

speziellen Problemen, zum Beispiel durch 

Suchthilf e, Schuldnerberatung oder 

psy chosoziale Betreuung.

Auswahl und Benennung v on Betreuern und 

Verf ahrenspf legern gegenüber dem Gericht, 

Netzwerkarbeit und konzeptionelle Arbeit zur 

Gewinnung neuer Beruf sbetreuer und neuer 

ehrenamtlicher Betreuer, Prüf ung und 

Registrierung v on Beruf sbetreuern, Prüf ung v on 

ehrenamtlichen Betreuern

Auswahl und Benennung v on Betreuern und 

Verf ahrenspf legern gegenüber dem Gericht, 

Netzwerkarbeit und konzeptionelle Arbeit zur 

Gewinnung neuer Beruf sbetreuer und neuer 

ehrenamtlicher Betreuer, Prüf ung und 

Registrierung v on Beruf sbetreuern, Prüf ung v on 

ehrenamtlichen Betreuern

   Inf ormation zu Fragen zur Erteilung v on 

Vorsorgev ollmachten und gesetzlichen 

Vertretung durch eine Betreuung

Unterstützung bei der Beantragung und 

Installation v on Leistungen

Unterstützung f ür Beschäf tigte in Werkstätten 

f ür Menschen mit Behinderung (Wf bM) bei der 

Vermittlung in den allgemeinen Arbeitsmarkt

Inf ormation und Beratung der Bürger über 

Vorsorgev ollmachten, Betreuungs- und 

Patientenv erf ügungen, das 

Ehegattenv ertretungsrecht  und allgemein 

betreuungsrechtlichen Fragen in 

Zusammenarbeit mit den Betreuungsv ereinen

Inf ormation und Beratung der Bürger über 

Vorsorgev ollmachten, Betreuungs- und 

Patientenv erf ügungen, das 

Ehegattenv ertretungsrecht  und allgemein 

betreuungsrechtlichen Fragen in 

Zusammenarbeit mit den Betreuungsv ereinen

Anbahnung v on Hilf en und begleitendes 

Managment 

öf f entliche Beglaubigung v on Unterschrif ten und 

Handzeichen unter Vorsorgev ollmachten und 

Betreuungsv erf ügungen

öf f entliche Beglaubigung v on Unterschrif ten und 

Handzeichen unter Vorsorgev ollmachten und 

Betreuungsv erf ügungen

zusätzliche Auf gaben nach Landesrecht (z.B. 

Organisation örtlicher Betreuungs-

arbeitsgemeinschaf ten)

zusätzliche Auf gaben nach Landesrecht (z.B. 

Organisation örtlicher Betreuungs-

arbeitsgemeinschaf ten)

CM bei allen wiederkehrenden Leistungen der 

EGH wie z.B. Hilf e zur Schulbildung (nicht bei 

Einmalleistungen wie z.B. Hilf smittel) 

Bezieher v on Bürgergeld (erwerbsf ähige 

Personen ohne Anspruch auf  Arbeitslosengeld, 

Einkommen reicht nicht f ür den 

Lebensunterhalt.) Nachf olger des ALG II

kein CM

Zugangsvoraussetzungen für 

Casemanagement = Intake

Voraussetzungen: hohe Akteursdichte/ 

Multimorbidität - Problemkomplexität, ein 

schwach ausgeprägtes oder f ehlendes soziales 

Netz, ein hoher Bedarf  an 

Versorgungsleistungen, zu deren eigenständiger 

Erschließung der

Klient (momentan) nicht in der Lage ist, ein 

längerf ristig bestehender Hilf ebedarf

Bedarf ermittlung erf olgt über das 

Bedarf sermittlungsinstrument BEI_NRW

https://www.lv r.de/de/nav _main/soziales_1/mens

chenmitbehinderung/antraege_und_v erf ahren/hilf

eplanv erf ahren_2/hilf eplan_1.jsp

Multimorbidität - Problemkomplexität

im f ortgeschrittenen Alter erf ordern die 

unterstützenden Leistungen v on mehreren 

Angebotsträgern, die Organisation des 

Netzwerks um den Fall, häuf ig eine f achliche 

Begleitung

v or allem, wenn kein persönliches Netzwerk 

besteht, welches diese Auf gabe übernehmen 

Anzuwenden bei komplexen Hilf ebedarf  

gegenüber mehreren v erschiedenen Trägern d. 

sozialen Hilf esy stems 

Komplexität der Problemlage bei den 

Ratsuchenden f ehlende Zuständigkeit anderer 

Sozialleistungsträger bei komplexer Problemlage

Ratsuchende erf üllen nicht die 

Zugangsv oraussetzungen f ür Spezialdienste, 

z.B. f ehlende Mitwirkungspf licht/ 

Mitwirkungsf ähigkeit

komplexe Sach- und Bedarf slage. 

Zugang  ausch durch andere Stellen (z.B. 

Pf legeberatung): Zusätzlich zu Pf legethemen 

ergeben sich Bedarf e wie z.B. auf stockende 

Leistungsansprüche bei Sozialleistungsträgen 

sowie weitere Problemlagen

kein CM

Entscheidung über 

Zuständigkeit der Fallführung 

= Assessment - 

Bedarfsschwerpunkt

Casefinding

wenn kein persönliches Netzwerk besteht, 

welches diese Auf gabe übernehmen kann

https://publi.lv r.de/publi/PDF/885-Faktenblatt-

4_Webdatei-(barrieref rei).pdf

wenn kein persönliches Netzwerk besteht, 

welches diese Auf gabe übernehmen kann

komplexe Sach- und Bedarf slage 

Hilf ebededarf  gegenüber mehreren 

v erschiedenen Trägern des sozialen 

Hilf esy stems und wenn kein persönliches 

Netzwerk besteht, welches diese Auf gabe 

übernehmen kann. https://publi.lv r.de/publi/PDF/888-

20210303_f actsheet_Soziales-und-

Teilhabe_bei_nrw.pdf

Ordnungsbehörden Pf legeberatung Pf legeberatung §7a SGB XI Pf legeberatung §7a SGB XI Pf legeberatung Pf legeberatung Pf legeberatung Pf legeberatung Wohnberatung Amtsgerichte Amtsgerichte Rehabilitationsträger nach § 6 SGB IX Beratungs- und Hilf sangebote im RBK Polizei Pf legeberatung LVR LVR

Gerontopsy chiatrischer Dienst SPDI kommunale Pf legeberatung kommunale Pf legeberatung Wohnberatung amb. Hilf e zur Pf lege Rehaträger amb. HzP 50.21 Pf legeberatung ehrenamtliche Betreuer, Beruf sbetreuer, 

Betreuungsv ereine, Verf ahrenspf leger

ehrenamtliche Betreuer, Beruf sbetreuer, 

Betreuungsv ereine, Verf ahrenspf leger

Amtsgerichte Leistungsträger und -erbringer Wohnberatung Integrationsf achdienst (IFD) Fachstelle f ür behinderte Menschen im 

Arbeitsleben

ABU Allgemeine Beratungs- und 

Unterstützungsstelle des Rheinisch-Bergischen 

Kreis

ambulanten Dienstleister ambulanten Dienstleister Rehaträger insbesondere Krankenkasse, 

Jugendhilf e

stat. Hilf e zur Pf lege Pf legekassen EGH 50.25 Gerontopsy chiatrischer Sozialdienst RBK Angehörige Angehörige ehrenamtliche Betreuuer, Beruf sbetreuer, 

Betreuungsv ereine, Verf ahrenspf leger

Sozialplanung; Pf lege- und Seniorenplanung, 

Inklusion

Amb. Dienstleister Bundesagentur f ür Arbeit (BA) Behörden

Krankenhaussozialdienst Stat. Dienstleister Stat. Dienstleister LVR - Eingliederungshilf e Wohnberatung Krankenkassen Wohnungsbaugenossenschaf ten Sozialpsy chiatrische Dienst Krankenhaussozialdienst Krankenhaussozialdienst Angehörige Rehabilitationsträger nach § 6 SGB IX Stat. Dienstleister Kliniken

alle Dienstleister am Markt (Pf lege, Betreuung, 

Hauswirtschaf t, Essen auf  Rädern, Hausnotruf , 

mobiler Friseur, Fusspf lege, usw.)

Teilstationäre Dienstleister Teilstationäre Dienstleister ABU-RBK Rehabilitationsträger im Sinne des § 6 SGB IX LVR Wohnungsbaugenossenschaf ten Pf legeberatung Pf legeberatung Krankenhaussozialdienst ambulante /stationäre Hilf e zur Pf lege Jobcenter Rehabilitationseinrichtungen

stationäre  Dienstleister KH Sozialdienst Kranken- und Pf legekassen Pf legekasse Pf legekassen Bauamt ABU-RBK Ordnungsamt Stadtordnungsdienst Pf legeberatung Pf legeberatung Alpha e.V. Schulen

teilstationäre Dienstleister Pf legekassen Sozialämter Wohnungsbaugesellschaf ten/ 

Wohnungsbaugenossenschaf ten

Krankenhaussozialdienste Polizei Polizei Ordnungsamt Seniorenberatung KoKoBe Werkstätten f ür behindere Menschen

Ordnungsamt Sozialämter Betreuungsbehörden LAG Polizei ABU-RBK ABU-RBK Polizei leistungsgewährende Behörden CBF Club behinderter Menschen und ihre 

Freunde RBK e.V.

niedergelassene Ärzte

Obdachlosenhilf e Betreuungsbehörden Wohnberatung BAG Angehörige Ausländerbehörde (Abruf kräf te) Ausländerbehörde (Abruf kräf te) ABU-RBK Ausländerbehörde InBeCo

Betreuungsbehörden amb. Dienstleistende ASD Rettungsdienst Rettungsdienst Ausländerbehörde (Abruf kräf te) LVR

Wohnberatung Krankenhaussozialdienste ASD ASD Rettungsdienst

Seniorenberatung Betreuungsbehörden

Planungsstab Inklusion, Senioren und Pf lege des 

Rheinisch-Bergischen Kreises

Jobcenter

Sozialpsy chiatrischer Dienst

Abteilung ambulante Hilf en des Rheinisch-

Bergischen Kreises (Sozialhilf e ambulanter 

Bereich)

Abteilung stationäre Hilf en des Rheinisch-

Bergischen Kreises (Sozialhilf e stationär)

Allgemeiner Sozialer Dienst f ür Erwachsene

Besonderheiten keine Bef ristung der Leistung, regelmäßige 

Prüf ung der Maßnahmen und Ziele 

(Fallmanagementkreislauf ) im Kontext der 

Gesamtplanung bzw. Teilhabeplanung

Antragserf ordernis nach § 108 SGB IX

Bedarf sermittlung im Rahmen des 

Gesamtplanv erf ahrens im Sinne der §§ 117 f f . 

SGB IX

1. Antragserf ordernis der Leistungsberechtigten 

Person nach § 108 SGB IX

2. Bedarf sermittlung im Rahmen des 

Gesamtplan-v erf ahrens im Sinne der §§ 117 f f . 

SGB IX

3. Keine Bef ristung der Leistungen zur sozialen 

Teilhabe innerhalb der Kindertagesbetreuung, 

regelmäßige Überprüf ung der Maßnahme und 

Ziele im Rahmen der Gesamtplanung gem. §121 

SGB IX

Lebenslagemodell:

Die Pf legeleistungen nach dem SGB XII sind 

v on den Leistungen der Eingliederungshilf e 

außerhalb v on Einrichtungen und Räumlichkeiten 

nach § 71 Abs. 4 SGB XI umf asst, wenn die 

leistungsberechtigte Person bereits v or 

Erreichen der Regelaltersgrenze des SGB VI 

Leistungen der Eingliederungshilf e erhalten hat 

(§ 103 Abs. 2 Satz 1 SGB IX)

Die Beratung umf asst gem. § 106 SGB IX:

1. die persönliche Situation des 

Leistungsberechtigten, den Bedarf , die eigenen 

Kräf te und Mittel sowie die mögliche Stärkung 

der Selbsthilf e zur Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaf t einschließlich eines 

gesellschaf tlichen Engagements,

2. die Leistungen der Eingliederungshilf e 

einschließlich des Zugangs zum 

Leistungssy stem,

3. die Leistungen anderer Leistungsträger,

4. die Verwaltungsabläuf e,

5. Hinweise auf  Leistungsanbieter und andere 

Hilf emöglichkeiten im Sozialraum und auf  

Möglichkeiten zur Leistungserbringung,

6. Hinweise auf  andere Beratungsangebote im 

Sozialraum,

7. eine gebotene Budgetberatung.

Die Beratung umf asst insbesondere

1. die persönliche Situation des 

Leistungsberechtigten, den Bedarf , die eigenen 

Kräf te und Mittel sowie die mögliche Stärkung 

der Selbsthilf e zur Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaf t einschließlich eines 

gesellschaf tlichen Engagements,

2. die Leistungen der Eingliederungshilf e 

einschließlich des Zugangs zum 

Leistungssy stem,

3. die Leistungen anderer Leistungsträger,

4. die Verwaltungsabläuf e,

5. Hinweise auf  Leistungsanbieter und andere 

Hilf emöglichkeiten im Sozialraum und auf  

Möglichkeiten zur Leistungserbringung,

6. Hinweise auf  andere Beratungsangebote im 

Sozialraum,

7. eine gebotene Budgetberatung.

(3) Die Unterstützung umf asst insbesondere

1. Hilf e bei der Antragstellung,

2. Hilf e bei der Klärung weiterer zuständiger 

Leistungsträger,

3. das Hinwirken auf  zeitnahe Entscheidungen 

und Leistungen der anderen Leistungsträger,

4. Hilf e bei der Erf üllung v on 

Mitwirkungspf lichten,

5. Hilf e bei der Inanspruchnahme v on 

Leistungen,

6.die Vorbereitung v on Möglichkeiten der 

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaf t 

einschließlich des gesellschaf tlichen 

Engagements,

7.die Vorbereitung v on Kontakten und Begleitung 

zu Leistungsanbietern und anderen 

Hilf emöglichkeiten,

8.Hilf e bei der Entscheidung über 

Leistungserbringer sowie bei der Aushandlung 

und dem Abschluss v on Verträgen mit 

Leistungserbringern sowie

9.Hilf e bei der Erf üllung v on Verpf lichtungen aus 

der Zielv ereinbarung und dem 

Bewilligungsbescheid.

(4) Die Leistungsberechtigten sind hinzuweisen 

auf  die ergänzende unabhängige 

Teilhabeberatung nach § 32, auf  die Beratung 

und Unterstützung v on Verbänden der Freien 

Wohlf ahrtspf lege sowie v on Angehörigen der 

rechtsberatenden Beruf e und v on sonstigen 

Stellen.

(3) Die Unterstützung umf asst insbesondere

1. Hilf e bei der Antragstellung,

2. Hilf e bei der Klärung weiterer zuständiger 

Leistungsträger,

3. das Hinwirken auf  zeitnahe Entscheidungen 

und Leistungen der anderen Leistungsträger,

4. Hilf e bei der Erf üllung v on 

Mitwirkungspf lichten,

5. Hilf e bei der Inanspruchnahme v on 

Leistungen,

6.die Vorbereitung v on Möglichkeiten der 

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaf t 

einschließlich des gesellschaf tlichen 

Engagements,

7.die Vorbereitung v on Kontakten und Begleitung 

zu Leistungsanbietern und anderen 

Hilf emöglichkeiten,

8.Hilf e bei der Entscheidung über 

Leistungserbringer sowie bei der Aushandlung 

und dem Abschluss v on Verträgen mit 

Leistungserbringern sowie

9.Hilf e bei der Erf üllung v on Verpf lichtungen aus 

der Zielv ereinbarung und dem 

Bewilligungsbescheid.

(4) Die Leistungsberechtigten sind hinzuweisen 

auf  die ergänzende unabhängige 

Teilhabeberatung nach § 32, auf  die Beratung 

und Unterstützung v on Verbänden der Freien 

Wohlf ahrtspf lege sowie v on Angehörigen der 

rechtsberatenden Beruf e und v on sonstigen 

Stellen.

Betreuungsbehörde

Für Klienten:

- die mindestens 18 Jahre alt sind

- die an einer psy chischen Erkrankung leiden 

oder sich in einer Lebenskrise bef inden

- die f ür sich oder Andere (Angehörige, Nachbarn, 

Freunde, etc.) eine Beratung wünschen

- die nach einer Behandlung in einer 

psy chiatrischen oder psy chosomatischen Klinik 

weitere Betreuung wünschen

- die sich über Hilf sangebote inf ormieren wollen

Inf ormation, Beratung, Unterstützung

Beratung v on Betrof f enen, Angehörigen und 

Institutionen

Fachärztliche Beratung

Vorbereitung und Nachsorge bei stationären 

Behandlungen

Hausbesuche

Vermittlung weiterf ührender Hilf en

Unterstützung und Beratung bei Fragen zum 

Betreuungs- und Unterbringungsrecht

Kriseninterv ention einschließlich Unterbringung 

nach dem Gesetz f ür psy chisch Kranke

Angehörigengruppe

Sozialpsychiatrischer Dienst (SPDI)

Rheinisch-Bergischer Kreis, Gesundheitsamt

Kontaktdaten öffentlich

Psy ch KG NRW

Pf legeberatung, Fälle mit v orliegendem 

Gerontopsy chiatrischer Dienst
Schnittstellen

Aufgabenbeschreibung

Stand 12.09.2025
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